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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 

 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Eschede, Sitzung des Ortsrates Höfer am 24.05.2022 
 
Gemeinde Eschede, Sitzung des Ortsrates Höfer, Dienstag den 24.05.2022 um 19:30 Uhr 
im Sportheim Höfer, 29361 Höfer. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 

 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der anwesenden Ortsratsmitglieder,  
der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
 

 

3. Bericht des Ortsbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 
 

 

4. Fragezeit der Einwohner 
 

 

5. Einführung von Tempo 30 Zonen in Höfer 
 

 

6. Antrag zur Befreiung von Festsetzungen eines Bebauungsplanes - Im Langen Felde,  
Höfer 
 

 

7. Anfragen und Anregungen der Ortsratsmitglieder 
 

 

8. Fragezeit der Einwohner 
 

 

 
Trumann 
Ortsbürgermeister Höfer 
 

- - - 
 
Samtgemeinde Wathlingen, Öffentliche Auslegung der Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes über die 
überörtliche Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalprüfungsgesetzes (NKPG) der Samtgemeinde 
Wathlingen: „Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände“ 
 
Der Rat der Samtgemeinde Wathlingen ist in seiner Sitzung am 30.03.2022 über die überörtliche Prüfung der Samtge-
meinde Wathlingen zu dem Thema „Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände“ durch den Landesrechnungshof 
unterrichtet worden. 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 NKPG liegt der Prüfbericht an sieben Tagen nach der Veröffentlichung während der Öffnungszeiten 
im Rathaus Wathlingen, Am Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen, Zimmer 13 zur öffentlichen Einsichtnahme aus 
 
Wathlingen, 20.05.2022 
Samtgemeinde Wathlingen  
Sommer  
Samtgemeindebürgermeisterin  
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 


